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Bericht und Antrag 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Entwurf eines Bundesgesetzes, be­
treffend die Herbeiführung eines Familien­
lastenausgleiches durch Gewährung von Bei­
hilfen zur Familienförderung und betreffend 
die Abänderung des Kinderbeihilfengesetzes 

(Familienlastenausgleichsgesetz ) .. 

In der Sitzung des Nationalrates vom 10. März 
1954 haben die Abgeordneten R eie h, Dipl.-Ing. 
Pius F i n k, Dr. Hof e n e der und Genossen 
den Antrag Nr. 78/A, betreffend die Schaffung 
eines Bundesgesetzes zur Erleichterung eines Aus­
gleiches der Mehrbelastung der Familien mit 
Kindern (Familienlastenausgleichsgesetz), ferner 
die Abgeordneten Ferdi'nanda F los s man n, 
Wilhelmine M 0 i k, Pro k s eh, Rosa J 0 c h­
man n, Marianne PoIl a k, S t ein e r, Maria 
E m h art, K 0 s t r 0 u n, Rosa R ü c k, Paula 
W a 11 i s c h, Maria En s e r und Genossen den 
Antrag Nr. 79/A, betreff~nd den Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Gewährung von Fami­
lienbeihilfen (Familienbeihilfengesetz), emge­
bracht. 

Der Finanz- und Budgetausschuß, dem diese 
Anträge zugewiesen wurden, hat zu deren Vor­
beratung einen 13g1iedrigen Unterausschuß ein­
gesetzt, dem die Abgeordneten Dipl.-Ing. Pius 
Fi n k, Dr. Hof e n e der, Kr a n e bit t e r, 
Ra i n e r, Re ich, R ö m e r, Ferdinanda 
Flossman'n, Rosa Jochmann, Ko­
s t r 0 u n, Wilhelmine M 0 i k, 5 t ein e r, 
U h 1 i rund Dr. P f e i f e r angehörten. 

Der Unter ausschuß hat die beiden Initiativ­
anträge in 'zahlreichen Sitzungen gründlichst be­
raten und unter Wahrung der Grundgedanken 
der Initiativanträge einen neuen Entwurf ausge­
arbeitet, der dem Finanz- und Budgetausschuß 
in seiner Sitzung vom 6. Dezember 1954 vor­
gelegt wurde. Der Finanz- und Budgetausschuß 
hat den Entwurf, der diesem Bericht als Antrag 
des Ausschusses beigedruckt ist, einer eingehenden 
Beratung unterzogen und ihn nach einer Debatte, 
an der sich außer dem Berichterstatter die Ab­
geordneten Dipl.-Ing. Ha r tm an n, Doktor 

Hof e n e cl e r, Hol z f ein d, L a c k n e r, 
Wilhelmine Mo i k, Dr. P f e i f e r, Pro ks eh 
und R eie h sowie Finanzminister Dr. Kam i t z 
beteiligten, mit den Stimmen der Regierungs-
parteien beschlossen. . 

Weiters hat der Ausschuß den von den Ab­
geordneten Dr. Hof e n e der, Ferdinanda 
F los s man n und Genossen beantragten und 
dem Berichte angeschlossenen Entschließungs­
antrag angenommen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf beruht auf der 
unleugbaren Tatsache, daß durch die wirtschaft­
liche Entwicklung der letzten Jahrzehnte die mit .. 
der Erhaltung und der Erziehung von Kindern 
verbundenen Belastungen den Lebensstandard 
der Familie umsomehr herunterdrückt, je größer 
die Kinderanzahl der einzelnen Familien ist. 
Diese Umkehrung des Kindersegens in sein Ge­
genteil verletzt 'das Recht des Menschen auf 
Familie und hindert ihn daran, seinen riatürlichen 
und rechtlichen Verpflichtungen zur Erhaltung 
seiner Kinder nachzukommen. Die scharfe Zu­
rücksetzung und teilweise sogar Ausschließung 
der Familie von der allgemeinen und kontinuier­
lichen Erhöhung des Lebensstandards hat. auch 
wirtschaftliche Gründe zum Hinschwinden der 
Familien- und Kinderfreudigkeit geschaffen. Seit 
die jeweils arbeitende Bevölkerung für, den 
Lebensunterhalt der nicht oder nicht mehr Ar­
beitsfähigen Sorge trägt, stellt der Geburten­
rückgang und der nach Berechnungen des Stati­
stischen Zentralamtes bereits zwiscl1en 1960 und 
1970 zu erwartende Bevölkerungsrückgang das 
gesamte System der sozialen Sicherheit in Frage. 
Es ist heute offenkundig, daß alle, auch die 
Kinderlosen, auf einen zahlenmäßig ausreichen­
den, körperlich und geistig gesunden Nachwuchs 
angewiesen sind. Die bisherige Vernachlässigung 
der Sorge um die wirtschaftliche Existenzfähig­
keit der Familie hat zweifellos eine Reihe gesell­
schaftlicher Proble1De aufgeworfen, die in diesem 
Gewicht und in diesem Ausmaß vermeidbar ge­
wesen wären. Der Ausgleich der finanziellen 
Mehrbelastung, die die Ernährung, Bekleidung, 
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häuslime Unterbringung und Erziehung von 
Kindern ver1,lrsa4l.t, ist aUS allen diesen Gründen 
nimt nur eine Forderung der sozIalen Geremtig­
keit, sondern auch eine gesellschaftliche Existenz­
notwendigkeit. Der AusgleiCh der Familienlasten 
hat zwischen denjenigen zu erfolgen, die die 
Lasten im Interesse der gesamten Gesellschaft 
tragen. und jenen, die solche Lasten nimt zu 
tragen haben, jedoch bewußt oder unbewußt 
daraus Nutzen ziehen, daß es andere für sie tun. 

Während der letzten Jahrzehnte hatte sich 
diese Erkenntnis in allen Kulturstaaten durch­
gesetzt. In folgenden Staaten wurde der Aus­
gleich der Familienlasten durm sogenannte 
"Familienbeihilfen" angebahnt: seit 1926 Neu­
seeland, 1930 Belgien, 1932: Frankreich, 1936 
Italien und die Sowjetunion,1 1937 Chile, 1938 
Ungarn und Spanien, vorüb'ergehend Deutsch­
land, 1939 Niederlande, 1941 Australien und 
Brasilien, 1942 Bulgarien uAdPortugal, 1943 
Finnland, Smweiz, Libanon und Uruguay, 1944 
Irlaqd, Kanada und Rumähien, 1945 Groß­
britannien, Norwegen und die Tschechoslowakei, 
1947 Luxemburg, Polen, I Jugoslawien und 
Smweden, 1950 österreich und 1954 Deutsm­
land. Der Ausgleim der Familienlasten muß, um 
keine sozialen, politischen o<ter wirtschaftlichen 
Störungen zu verursachen, scprittweise erfolgen. 
Bei dem vorliegenden Gesetz handelt es sich 
daher zunämst um den ersteh Schritt -zu einem 
allgemeinen Familienlastenau~gleim. Dieser erste 
Smritt bringt die Progressioti der Beihilfen und 
die Einbeziehung der Selbstä~digen. 

. Solange es nicht möglich ~st, die finanziellen 
Lasten sofort vollständig auszugleimen, wird der 
Fehlbetrag zwismen den tatsächlimen Lasten und 
den ausgezahlten Beihilfen mit steigender Kin­
deranzahl immer größer. Es iist dahererforder­
lich, daß die Beihilfen für jedes weitere Kind 
progressiy steigen. Dieses Mißverhältnis ändert 
sim aum bei größter Kiniderzahl nimt, im 
Gegenteil, der FamilienerhalFer wird für jedes 
weitere Kind immer tiefer iJiJ. den ihm zukom­
menden Teil seines Einkomm:ens greifen müssen. 
Die Spürbarkeit unzureichen!der Beihilfen wird 
daher bei größerer Kindera~ahl nimt - wie 
oft fälsmlich argumentiert wird - immer wahr­

. nehmbarer, sondern im Gegenteil, immer ge-
ringer. Wenn man es aus psymologism sozialen 
Gründen für gefährlich h~lt, den Erhaltern 
großer Familien plötzlich rielativ höhere Bei­
träge Zu überlassen, müssen! die Beihilfen zu­
mindest ab einer bestimmte~ Kinderzahl gleich­
bleibend weitergeführt" wefden. Jede andere 
Lösung würde eine ungerechtfertigte Benachteili­
gung gerade für die kinderr~imen Familien mit 
sich bringen, somit für jene, die vor allem An­
sprum auf den. Ausgleim der Familienlasten 
haben. . 

Aus der Tatsame, daß sdwohl die ethischen 
wie auch die ökonomischen und sozialen Be-

gründungen .für . den Familienlastenausgleich 
grundsätzlim für alle Familien gelten, ergibt sich 
die Forderung nam einer Gleimstellung aller 
Familien ohne Rücksicht darauf, aus welmer Art 
von Einnahmen sie ihren Lebensaufwand bestrei.­
ten. Dabei darf nicht vergessen werden, daß 
heute das Einkommen mancher Selbständiger 
unter dem Einkommen mancher unselbständig 
Erwerbstätiger liegt. Immer mehr Länder dehnen 
daher die Familienlastenausgleichs-, Familienbei­
hilfe- usw. -systeme auch auf die selbständig Er­
werbstätigen aus. 

Bisher kann man dies in folgenden Ländern fest­
stellen: Australien, Belgien, Dänemark, Deutsch­
land, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 
Holland, Irland,.Kanada, Neuseelind, Norwegen, 
Spanien, Smweden und die Schweiz. Durch dieses 
vorliegende Gesetz rückt nun aum österreich in 
die Reihe dieser Länder auf. Das Kinderbeihilfen­
gesetz (BGBl. Nr. 31/1950) betrifft nur die nicht­
selbständig Erwerbstätigen und kennt nur 
lineare Beihilfen. Nach dem vorliegenden Gesetz 
hingegen umfassen die Beihilfen zur Familien­
förderung die Fainilienb9hilfen an selbständig 
Erwerbstätige (Familienbeihilfen), den progres­
siven Ergänzungsbetrag zur Kinderbeihilfe an die 
in nimt-selbständiger Arbeit stehenden Bevölke­
rungskreise (Ergänzungsbetrag) und die Kinder­
beihilfe nam dem Kinderbeihilfengesetz in der 
jeweiligen Fassung. 

Die völlige Gleichstellung,. d. h. die Einbezie-· 
hung auch aller ersten Kinder der selbständig 
Erwerbstätigen, ist bei diesem ersten Smritt aus 
budgetären Gründen zunämst allerdings nimt 
möglich gewesen. übrigens werden in den 
meisten anderen Staaten Familienbeihilfen erst 
bei zwei Kindern, in manchen Staaten erst bei 
drei Kindern gewährt. 

Die Gewährung der Beihilfen ergänzt die auf 
dem Gebiete des Einkommensteuerrechtes vor­
gesehene Kinderermäßigung.. Die in der Be­
steuerung der Familienerhalter in höheren Ein­
kommenstufen stärker zum Ausdruck kommende 
Entlastung gegenüber den Kinderlosen dient zur 
Ermöglimung der standesgemäßen Erziehung 
und Erhaltung der Kinder. Dieses Zusammenspiel 
zwismen den Ausgleichszahlungen (Beihilfen) 
und der Steuerpolitik ist notwendig, damit diese 
familienpolitismen Maßnahmen nicht nivellierend 
wirken und den Grundsatz des Leistungslohnes 
beziehungsweise des Leistungsertrages nimt be­
einträmtigen. Oie Beihilfen sollen in ihrem end­
gültigen Ausmaß eine solme Höhe erreimen, daß 
aum der kinderreimen Familie eine auskömm­
li me Lebensgestaltung möglim wird. 

Zur Finanzierung des Familienlastenausgleiches 
waren grundsätzlich zwei Wege möglich gewesen: 
man hätte entweder eine neue Steuer einheben 
können, aus deren Eingang die Familienerhalter 
die Beihilfen beziehen würden, oder man ge­
währt eine an sich möglime Erhöhung des Real~ 
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einkommens durchSteuerwegfall nicht und ver­
wendet diese Beträge vielmehr zur Speisung des 
Ausgleichsfonds, wobei letzterer Weg zweifellos 
auch der wirtschaftlich angemessenere ist. 

Die Aufhebung der Besatzungskostenbeiträge 
ermöglichte die Beschreitung dieses Weges. Durch 
das Bundesgesetz vom 7. Juli 1954, BGB!. 
Nr. 152, betreffend die Aufhebung 'der Be­
satzungskostenbeiträge und betreffend die Er­
hebung eines Beitrages vom Einkommen zur 
Förderung des Wohnbaues und für Zwecke 
des Familienlastenausgleiches, 'Yird bestimmt, daß 
drei Achtzehntel des an Stelle des Besatzungs­
kostenbeitrages einzuhebenden Beitrages vom 
Einkommen zur Familienförderung - zum Fa­
milienlastenausgleich - zu verwenden ,sind. 
(Praktisch ergibt sich allerdings für den Steuer­
pflichtigen ab 1. Jänner 1955 keine Mehrbelastung, 
sondern durch das Fallenlassen des Besatzungs­
kostenbeitrages und die Erhebung eines Beitrages 
vom Einkommen zur Wohnbauförderung und 
zum Familienlastenausgleich eine Ermäßigung.) Es 
erscheint auch wirtschaftlich vertretbar und der 
Idee des Familienlastenausgleiches entsprechend, 
die Beiträge so weit als möglich nach der wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Beitragspflich­
tigen, gleichviel, welchen Bevölkerungskreisen sie 
angehören,' einzuheben. Die Beiträge vom Ein­
kommen sind Zuschläge zur Einkommensteuer. 
Da diese bei kinderlosen Familien höher ist, wird 
in dem vorliegenden Entwurf des Familienlasten­
ausgleichsgeseizes auf die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen tatsäch­
lich Rücksicht genommen. Das Beitragsaufkom­
men von den Lohnsteuerpflichtigen wird jährlich 
mit 53, Millionen Schilling, jenes von den zur 
Einkommensteuer Veranlagten und den Körper­
schaftspflichtigen wird jährlich mit 85 Millionen 
Schilling angenommen. Weiters erbringt die 
Land- und Forstwirtschaft in Form eines 
1250/oigen Zuschlages zum Grundsteuermeßbetrag 
70 Millionen Schilling. Der Länderbeitrag, be­
rechnet auf 24 S je' Landeseinwohner über 
18 Jahre, erbringt 122 Millionen. Die Länderbei­
träge und insbesondere die teilweise überwälz­
barkeit dieser Beiträge auf die Gemeinden unter 
Berücksichtigung ihrer Finanzkraft ist durch die 
überlegung begründet, daß der Ausgleich der Fa­
milierilasten für in Notstand geratene Famiiien 
eine Verringerung' der Fürsorgeausgaben mit sich 
bringt. Weiters ergibt die Gebarung des Aus­
gleichsfonds für Kinderbeihilfe durch die leichte 
Erhöhung der Arbeitslöhne, den sehr hohen Be­
schäftigungsstand und die verhältnismäßig ge­
ringe Zahl der Arbeitslosen einen namhaften 
überschuß, der nur für den Familienlastenaus­
gleich verwendet wird. Da diese Finanzierung des 
Familienlastenausgleiches selbst einen Teil des 
Lastenausgleiches darstellt, ist auch' eine Zweck­
bindung etwaiger überschüsse des Ausgleichs­
fonds für Maßnahmen im Rahmen dieses Fami-
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lienl;lstenausgleiches unbedingt erforderlich. Zu 
diesem Zweck wird ein Entschließungsan~rag bei­
geschlossen. 

Die Betrauung des Bundesministeriums für Fi­
nanzen mit der Verwaltung des Ausgleichsfonds 
stellt den verwaltungsmäßigeinfachsten und bil- ' 
ligsten Weg zur Durchführung des Gesetzes dar. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwur-' 
fes, soweit es über die vorstehenden allgemeinen 
Ausführungen hinaus noch erforderlich scheint, 
ist noch zu bemerken: ' 

Zu Artikel I. 

,§§ 2 bis 5 regeln die Familienbeihilfe an selb­
ständig Erwerbstätige. 

Zu § 2: 

Der Anspruch auf Familienbeihilfe wird aus­
drücklich auf Personen beschränkt, die im Bun­
desgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, da es dem Sinn 
des Familienlastenausgleiches nicht entspricht, im 
Ausland l,ebende Personen in die geplanten Maß­
nahmen zur Familienförderung einzubeziehen. 

Der Kreis der Kinder, für die Familienbeihilfe 
zu gewährefr ist, deckt sich im wesentlichen mit 
dem Kreise der Kinder, fur die Kinderermäßi­
gung bei der Einkommensteuer zusteht oder ge­
währt wird. Die Abweichung gegenüber den ein­
kommensteuerrechtlichen Bestimmungen besteht 
darin, daß die Familienbeihilfe grundsätzlich -
nicht wie die Kinderbeihilfe - bis zum vollende­
ten 21., sondern nur bis zum vollendeten 18. Le­
bensjahre des Kindes bei Zutreffen der sonstigen 
Voraussetzungen gewährt wird. Für Kinder, die 
das 18. Lebensjahr vollendet -haben, kann auf 
Antrag Familienbeihilfe gewährt werden, wenn 
das Kind einen entsprechenden Studien- oder 
Ausbildungserfolg nachzuweisen vermag. Dem 
Antrag wird in der ,Regel stattzugeben sein. Bei 
Beurteilung des Studien- und Ausbildungserfolges 
süll jedenfalls nicht engherzig vorgegangen wer'; 
den. Es ist vorgesehen, daß das Bundesministe­
rium für Finanzen im Verordnungswege nähere 
Bestimmungen über den Nachweis des Studien­
oder Ausbildungserfolges erläßt. 

Zu § 3: 

Im § 3 wird der Kreis der Personen umschrie­
ben, die keinen Anspruch auf Familienbeihilfe 
haben. Es sind dies die Personen, denen Kinder­
beihilfe gemäß den Bestimmungen des Kinder­
beihilfengesetzes zu gewähren ist. Somit ist die 
Familienbeihilfe für die selbständig Erwerbstäti­
gen und darüber hinaus für jene Personen, die 
keine Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 3 des Ein­
kommensteuergesetzes 1953 haben, vorgesehen, 
also für Personen, die aus dem Vermögensverzehr 
oder aus Unterstützungen u. a. ihren Lebens­
aufwand bestreiten, sodaß kein in Osterreich 
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lebender Familienerhalter' mi t' mehreren Kindern 
ohne. Beihilfe bleibt. 

Das Kinderbeihilfengese~z hat bei Vorliegen 
von 'Einkünften der Kinder ausnichtselbständiger 
Arbeit ,- ausgenOII)men Lehrlingsentschädi­
gung - den Anspruch auf Kinderbeihilfe ver­
sa.gt .. Nunmehr sollen bei allen Beihilfen Ein­
künfte des Kindes im Sinne des § 2 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1953 - es sind das alle 
Arten von steuerpflichtigen Einkünften - den 
Anspruch auf Kinderbeihilfe nur dann aus­
schließen, wenn sie - unter Außerachtlassung 
einer allfälligen Lehrlingsentschädigung - zu­
s.ammen den Betrag" von 500 S im Monat über­
steigen. Einkünfte des Kindes bis zu diesem Ge­
samtbetrag entheben nach der allgemeinen' wirt­
schaftlichen Lage den Anspruchsberechtigten in 
der Regel nicht von seiner Verpflichtung, für das 
Kind noch beträchtliche Aufwendungen zu 
machen. 

Abs. 1 lit c sieht den Anspruch auf Familien­
beihilfe für Kinder im eigenen Betrieb nur dann 
als nicht notwendig an, sofern im allgemeinen 
hiedurch eine fremde Arbeitskraft ersetzt wird. 
Der Entwurf schließt aber den Anspruch auf 
Familienbeihilfe nicht aus, wenn das Kind im Be­
triebe des Anspruchsberechtigten oder dessen 
Gattin auf Grund eines· schriftlichen Lehrvertra­
ges eine ordnungsgemäße Ausbildung erfährt 
oder wenn es, sofern es sich um einen Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft handelt, dort in 
Ausbildung steht und das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. Diese Begünstigung hat 
ihren' Grund darin, daß ein solches Kind eine 
vollwertige fremde Arbeitskraft noch nicht zu er­
setzen vermag. 

Auch Bauernarbeit ist Facharbeit. Die ~rsten 
Grundlagen erwirbt sich das Kind am besten da­
heim im elterlichen Betrieb, wo es sich also "in 
Ausbildung" befindet. Daher- verlangt das Gesetz 
zur Begründung de's Anspruches auf Familien­
beihilfe im Gegensatz zu den anderen Lehr­
verhältnissen nur die landesübliche Form der 
Mitarbeit des Jugendlichen bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr im elterlichen landwirtschaftlichen 
Betrieb. 

Die Herausnahme eines Kindes aus dem Ge­
nusse der Familienbeihilfe stellt eine sehr großt> 
Einschränkung dar, die aber derzeit, wie schon 
dargelegt, aus bedeckungsmäßigen Gründen nicht 
vermeidbar ist. Diese Einschränkung tritt jedoch 
nicht ein, wenn der Anspruchsberechtigte mit der 
Erhaltung eines bresthaften Kindes belastet ist. 

Zu § 5: 

DIese Bestimmung ist anzuwenden, wenn zwei 
oder mehrere Personen die Anspruchsvoraus­
setzungen für ein und dasselbe Kind erfüllen; Ist 
einer dieser Personen die Familiertbeihilfe zu 

Recht gewährt worden, muß der Geltendmachung 
des Anspruches dur'ch die andere Person der Er­
folg versagt werden. 

Zu §§ 6 bis 8: 

Diese regeln den Ergänzungsbetrag. 
Durch .die Gewährung des Ergänzungsbetrages 

werden die Personen, die Kinderbeihilfe für mehr 
als zwei Kinder beziehen, hinsichtlich der Höhe 
der Beihilfen den selbständig Erwerbstätigen 
gleichgestellt. Auf die, Ausführung 2;U § 2, die 
auch auf diesen Anspruch zutreffen, wird hin­
gewiesen. 

Zu §§ 9 bis 19: 

Diese Para raphen übernehmen im wesent­
lidIen das m terielle Recht des Kinderbeihilfen­
gesetzes über die Bezugsberechtigung, das An­
trags- und uszahlungsverfahren, die Anzeige­
pflicht, das a zuwendende Verfahren und ande­
res und erg"nzen es, soweit die Besonderheiten 
der neuen B ihilfen zur Familienförderung dies 

chen. . 

Zu § 9: 

Die Bezug berechtigung wird nunmehr auch 
der getrennt lebenden Gattin eingeräumt. Maß­
gebend hiefü ist, daß trotz aufrechten Bestandes -
der Ehe in e' nigen Fällen die widmungsgemäße 
Verwendung der Beihilfen für die im Haushalt 
der Mutter erbliebenen Kinder durch den ge­
trenntJeben n Gatten)nfolge Fehl'ens einer ent­
sprechenden esetzesbestimmung nicht gesichert 
war. 

Zu § 10: 

Bisher bes and für den Kalendermonat kein 
Anspruch a f Kinderbeihilfe, wenn die An­
spruchsvorau setzungen nicht schon am Monats­
ersten zutraf n. Um diese Härten auszuschließen, 
ist im Entwu f vorgesehen, daß der Anspruch auf 
eine Beihilfe schon für den Kalenderm,onat ge­
geben ist, in welchem die Voraussetzungen zu­
treffen. 

Zu § 13: 

Neu sind die Bestimmungen in den Abs. 2 
bis 4, wona der Dienstgeber von der Aus­
zahlungsverp ichtung befreit werden kann, wenn 
ihm diese na seiner wirtschaftlichen Lage nicht 
zuzumuten i t. Sollte der Dienstgeber aus irgend­
einem ande en Grund die Auszahlung unter­
lassen, ist es, unbeschadet der Zwangsmittel, die 
nach § 19 di ses Bundesgesetzes gegen die säumi­
gen Dienstge er ergriffen werden können, mög­
lich, daß de Anspruchsberechtigte bei dem Fi­
. nanzamt, das für die Abfuhr der Lohnsteuer zu-
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ständig ist, einen Antrag auf unmittelbare Aus­
zahlung durch die Finanzlandesdirektion stellt. 

Den auszahlungsverpflichteten . Dienstgebern 
und Stellen wird der Ersatzanspruch auch für die 
von ihnen ausgezahlten Ergänzungsbeiträge ein­
geräumt und die Möglichkeit eröffnet, die aus­
gezahlten Beträge mit ihren Steuerschuldigkeiten 
zu verrechnen. 

Zu § 14: 

Obwohl die ~amilienbeihilfe monatlich ge­
bührt, kann Sle aus verwaltungstechnischen 
Gründen nur vierteljährig angewiesen werden. 
Grundsätzlich soll die Familienbeihilfe in barem 
ausgezahlt und nur in Ausnahmefällen auf dem 
Abgabenkonto des Anspruchsberechtigten beim 
Finanzamt gutgeschrieben werden. 

Zu § 19: 

Die Strafsätze sind den vom Bundeskanzler­
amt bekanntgegebenen Richtlinien angepaßt. ' 

Auf dem Gebiete der Beihilfen ist die im § 31 
VStG. mit drei Monaten bestimmte Verjährungs­
frist nicht ausreichend, weil strafbare Tatbestände 
sehr häufig erst nach längerer Zeit festgestellt 
und angezeigt werden können. 

Zu § 23: 

Mit dem im Absatz 4 festgestellten Schlüssel 
zum. ZweCke der Umlegung eines Teiles des 
Länderbeitrages auf die Gemeinden, ist in An­
lehnung an die im Finanzausgleichsgesetz be­
stehende Regelung die wirtschaftliche Leistungs­
fähigkeit der Gemeinden entsprechend berück­
sichtigt. 

Zu § 24: 

Die Gebiet~köiperschaften, die ihren Aufwand 
an Kinderbeihilfen aus eigenen Mitteln zu decken 
haben, müssen nun auch die Ergänzungsbeträge 
übernehmen. . 

Neu ist die IBestimmung, daß Gemeinden unter 
2000 Einwohner hinsichtlich ihrer Beihilfen­
gebarung in den Ausgleichsfonds für Familien­
beihilfen einbezogen werden. Die Schwierigkei­
ten, die sich für diese Gemeinden aus der Ver­
pflichtung ergaben, die. Beihilfen für ihre Be­
diensteten aus' eigenen Mitteln zu tragen, führten 
in manchen Fällen sogar zur Benachteiligung 
kinderreicher.Bediensteter. Durch die Einführung 
des Ergänzungsbetrages würden diese Schwierig­
keiten noch verschärft, sie sollen daher ganz aus-
geschaltet werden. '. 

Zu § 25: 

Durch die übernahme eines großen Teiles des 
materiellen Rechtes des ~inderbeihilfengesetzes 
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in die gemeinsamen Bestimmungen des § 9 bis 19 
bleibt für die Anwendung der im § 25 angeführ-
ten Bestimmungen kein Raum. . 

Vom Kinderbeihilfengesetz sind weiterhin nur 
die Bestimmungen des §1 Abs. 1, 2, 3, 5 erster 
Satz, des§ 2 erster und zweiter Satz, des § 3 
Abs. 2 und 3 und der Abschnitte II und III in 
der durch den Artikel II geänderten Fassung an­
wendbar. 

Zu Artikel II. 

Durch die Einführung der Familienbeihilfe an 
selbständig Erwerbstätige und des Ergänzungs­
betrages zur Kinderbeihilfe an die in nicht­
selbständiger Arbeit stehenden Bevölkerungs­
kreise müssen einige Bestimmungen des Kinder­
beihilfengesetzes abgeändert werden, um die 
sonst fehlende übereinstimmung der gesetzlichen 
Grundlagen der B·eihilfen herzustellen. 

Darüber hinaus macht auch die Erlassung des 
Einkommensteuergesetzes 1953, BGBL Nr. 1/ 
1954, Knderungen des Kinderbeihilfengesetzes, 
das einkommensteuerrechtliche Bestimmungen in 
weitem Umfange übernommen hat, erforderlich. 

Zu Ziffer 1 bis 3: 

Die vorgesehenen Knderungen sind durch die 
Knderungen der Bestimmungen des § 19 Abs. 1 
und des § 19 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 
bedingt. Sie bedeuten keine materiellen Knderun­
gen der bisher geltenden Bestimmungen über den 
Kreis der anspruchsberechtigten Personen. Da ge­
mäß § 19 Abs. 1 Ziffer 3 des Einkommensteuer­
gesetzes 1953 die Rentenbezüge aus der gesetz­
lichen Sozialversicherung (aus der' gesetzlichen 
Renten- und Unfallversicherung) steuerrechtlich 
als Arbeitslohn gelten, gründet sich der Anspruch 
der Empfänger sold1er Renten bereits auf die Be­
stimmungen des § 1 Abs. 1 Z. 1. Aus diesem 
Grunde sind im § 1 Abs. 1 Z. 2 des Entwurfes 
die Worte "aus der gesetzlichen Rentenversiche­
rung" und im § 1 Abs. 1 Z. 3 des Entwurfes die 
Worte "aus der gesetzlichen Unfallversicherung" 
nicht mehr enthalten. Da aber der Anspruch auf 
Kinderbeihilfe bisher auf alle wiederkehrenden 
Geldleistungen aus der gesetzlichen Renten- und 
Unfallversic..l-}erung gegründet war, wird durch 
Knderung des § 1 Abs. 1 Z. 2 dafür gesorgt, daß 
aus wiederkehrenden Leistungen der Träger der 
Renten- und der Unfallversicherung, die nicht zu 
den Rentenbezügenzählen, weiterhin der An­
spruch auf Kinderbeihilfe abgeleitet werden kann. 
Solche wiederkehrende Leistungen stellen zum 
Beispiel die Leistungen der Heilfürsorge aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung und die Leistun­
gen für Heilfürsorge, Krankenpflege rund Um­
und Nachschulungen aus der gesetzlichen Unfall­
versicherung dar. 
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Zu Ziffer 5: 

Durch diese Bestimmung soll im wesentlichen 
ein Kind von der Anspruchsberechtigung auf 
Kinderbeihilfe ausgenommen werden, wenn es 
selbst Einkünfte bezieht. Die bisherige Fassung 
des Kinderbeihilfengesetzes hat bei Vorliegen von 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit den An­
spruch auf Kinderbeihilfe beseitigt. Ausgenom­
men war lediglich die Lehrlingsentschädigung. 
Diese Regelung hat sich nicht bewährt, weil auf 
diese Weise auch Einkünfte in ganz geringem 
Ausmaß zur Beseitigung des Anspruches auf 
Kinderbeihilfe geführt haben. In diesem Entwurf, 
der auch die Familienbeihilfe an selbständig Er­
wel'lbstätigen regelt, wurde daher eine Bestim­
mung aufgenommen, nach der Einkünfte gemäß 
§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1953 in 
einem 500 S monatlich übersteigenden Betrag 
den Anspruch auf Familienbeihilfe ausschließen. 
Ausdrücklich ist allerdings auch dort festgehalten, 
daß die Lehrlingsentschädigung überhaupt nicht 
dem Anspruch auf Familienbeihilfe entgegensteht. 
Während diese Bestimmung einerseits eine Er­
weiterung über die Einkünfte aus nichtselbstäri­
diger Arbeit auf alle Einkunftsarten des Ein­
kommensteuergesetzes vorsieht, ist eine Frei­
grenze bis zu 500 S eingeführt, die es verhindert, 
daß Einkünfte, die diese Grenze nicht erreichen, 
den Anspruch auf Kinderbeihilfe ausschließen. 
Die gleichen Erwägungen gelten nunmehr aber 
auch für die Kinderbeihilfe der Unselbständigen, 
weshalb es notwendig erscheint, die vorstehend 
skizzierte Regelung auch in das Kinderbeihilfen­
gesetz zu Ülbernehmen. 

Zu Ziffer 6: 

Diese Bestimmung ist durch das Inkrafttreten 
des EinkQmmensteuergesetzes 1953 nowendig ge­
worden. 

Zu Ziffer 7: 

Das Kinderbeihilfengesetz hat im § 2 Abs. 1 
letzter Satz die Anordnung getroffen, daß nicht 
Vollbeschäftigte nur den _ ihrer Arbeitszeit ent­
sprechenden Teil der Kinderbeihilfe erhalten 
sollen. Wenn jedoch die Beschäftigung drei Vier­
tel der durch die dienstrechtlichen oder sonstigen 
lohngestaltenden Vorschriften festgesetzten Nor­
malaibeitszeit erreicht, gebührt die volle Kinder­
beihilfe. Diese Bestimmungen können im Hin­
blick auf die für die sdbs1tändig Erwerbstätigen 
vorgesehene Regelung nicht beibehalten werden. 

DipI.-Ing. Pius Fink, 
Betidtterstatier. 

Zu Ziffer 8: 

Die Neufassüng des § 11 Abs. 1 ergab sich 
durch das Inkrafttteten des Einkommensteuer­
gesetzes 1953. 

Zu Ziffer 9: 

Nach dIesem Absatz sollte die Beitragshöhe 
durch Verordnung des Bundesministeriums für 
Finanzen entsprechend herabgesetzt werden, 
wenn die Gebarung des Ausgleichsfonds für Kin­
derbeihilfe am Schlusse eines Kalenderjahres einen 
üb.erschuß ergibt. 

Zu Ziffer 11: . 

Wird auf die Ausführung zu § 24 verwiesen. 

Zu Ziffer 12: 

Um in der übergangszeit Härten zuvermei­
den, wurde diese Bestimmung notwendig. 

Während nach den bisherigen steuerrechtlichen 
Vorschriften die Kinderermäßigung auch für ge­
wisse andere Angehörige als Kinder zuerkannt 
werden konnte, ist dies nunmehr nach dem Ein­
kommensteuergesetz 1953 nicht mehr möglich. 
Die auf Grund der alten Bestimmungen zuer­
kannten Ansprüche auf Kinderbeihilfe für An­
gehörige werden deshalb in einer eigenen Be­
stimmung in Z. 12 aufrecht belassen. Für 
Angehörige, für die durch den Verweis auf 
das Einkommensteuergesetz 1953 Kinderermäßi­
gung und damit Kinderbeihilfe nicht mehr ge­
währt werden könnte, soll der Anspruch auf 
Kinderbeihilfe weiterhin gegeben sein, sofern die 
Voraussetzungen auf Kinderermäßigung nach den 
alten Steuervorschriften noch gegeben sind. Bei 
diesem Personenkreis wird ein ähnlicher Vorgang 
gewählt, wie seinerzeit für Angehörige, die nach 
dem Ernährungsbeihilfengesetz an1;p1'uchsberech~ 
tigt waren, aber in den anspruchsbetechtigten 
Kreis des Kinderbeihilfengesetzes nicht mehr auf­
genommen wurden. Die bereits rechtskräftig zu­
erkannten Ansprüche sollen also weiterlaufen, 
Neuzuerkennungen kommen jedoch nicht mehr' 
in Betracht. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt sohin 
den An t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem an ge s chi 0 s sen enG e set z- '/1 
e n t w u r f die verfasungsmäßige Zustimmung 
erteilen, 

2. die beigedruckte Entschließung '/2 
annehmen. 

Wien, am 6. Dezember i 954. 

Ferdinanda Flossmann, 
Obmann. 
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Bundesgesetz vom 1954, 
betreffend die Herbeifühtung eines Familien­
lastenausgleiches durch Gewährung von Bei­
hilfen zur Familienförderung und betreffend 
die Abänderung des Kinderbeihilfengesetzes 

(Familienlastenausgleichsgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Abschnitt I. 

Bei h i I f e n zur Farn i I i e n f ö r der u n g. 

§ 1. Zur Erleichterung der Gründung und Er­
haltung der Familie, zur Anbahnung eines 
Familienlastenausgleiches und zur Ergänzung der 
auf dem Gebiete des Einkommensteuerrechtes 

. vorgesehenen Kinderermäßigung werden Bei­
hilfen gewährt. Die Beihilfen umfassen die 
Familienbeihilfe an selbständig Erwerpstätige -
im folgenden Familienbeihilfe genannt - den 
Ergänzungsbetrag zur Kinderbeihilfe an die in 
nichtselbständiger Arbeit stehenden Bevölke­
rungskreise - im folgenden Ergänzungsbetrag 
genannt - und die Kinderbeihilfe nach dem 
Kinderbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 31/1950 in der 
jeweiligen Fassung. 

§ 2. (1) Anspruch auf Familienbeihilfe haben 
Personen, die im Bundesgebiet ihren ständigen 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben 

a)für Kinder, so lange diese das 18. Lebens­
jahr noch nicht vollendet haben, wenn das 
Kind zum Haushalt des Anspruchswerbers 
gehört oder, sofern es nicht zu seinem 
Haushalt gehört, von ihm überwiegend 
unterhalten und erzogen wird, 

b) für Kinder, auch wenn diese das 18. Le­
bensjahr vollendet haben, wenn das Kind 
überwiegend auf Kosten des Anspruchs~ 
werbers unterhalten und für einen Beruf 
ausgebildet wird und das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat; in diesem Fall 
kann die Gewährung an den Nachweis 

'eines .entsprechenden Studien- oder Aus­
bildungserfolges geknüpft werden, 
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c) für Kinder, auch wenn diese das 18. Le­
bensjahr vollendet haben, wenn das Kind 
wegen körperlicher oder geistiger Ge­
brechen dauernd außerstande ist, sich selbst 
den Unterhalt zu beschaffen, vom An­
spruchswerber überwiegend unterhalten 
wird, weder über Einkünfte noch über ein 
erhebliches Vermögen verfügt, \lus dem sein 
Unterhalt bestritten werden kann, und 
nicht in einer geschlossenen Anstalt, es sei 
denn auf Kost'en des Anspruchswerbers, 
ulltergebracht ist (bresthafte ~inder). 

(2) Als Kinder im Sinne dieses Abschnittes sind 
anzusehen . 

a) leibliche Kinder und deren Nachkommen, 
b) Stiefkinder und Adoptivkinder, 
c) andere minderjährige Personen, die 

dauernd in den Haushalt des Anspruchs­
werbers aufgenommen sind und von ihm 
unterhalten und erzogen werden, aus­
genommen Kostkinder. 

(3) Zum Haushalt des Anspruchswerbers ge­
hören Kinder dann, wenn sie nicht verheiratet 
sind und bei einheitlicher Wirtschaftsführung 
unter Leitung des Anspruchswerbers dessen 
Wohnung teilen oder sich mit seiner Einwilligung 
außerhalb seiner Wohnung nicht zu Erwerbs­
zwecken, sondern zu Zwecken der Erziehung und 
Ausbildung im In- oder Ausland aufhalten. 

§ 3. (1) Die im § 2 genannten Personen haben 
keinen Anspruch auf Familienbeihilfe 

a) für Kinder, für die ihnen oder anderen 
Personen gemäß den Bestimmungen des 
Kinderbeihilfengesetzes, BGBl. Nr. 31/1950 
in der jeweiligen Fassung, Anspruch auf 
Kinderbeihilfe zusteht, 

b) für Kinder, die selbst Einkünfte gemäß § 2 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1953 
- ausgenommen Lehrlihgsentschädigung -
in einem 500 S monatlich übersteigenden 
Betrag beziehen, 

c) für Kinder, die zu ihrem Haushalt gehören 
und in ihrem Betrieb oder im Betrieb ihrer 
Gattin hauptberuflich tätig sind, es sei 
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denn, daß das Kind auf Grund eines schrift­
lichen Lehrvertrages eine ordnungsgemäße 
Ausbildung erfährt. Der Anspruch auf 
Familienbeihilfe wird ferner nicht aus­
geschlossen, wenn es sich bei 'diesem Be­
trieb um einen Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft handelt und das zum Haus­
halt gehörende Kind in Ausbildung steht 
und das 16. Lebensjahr noch nicht vollen­
det hat. 

(2) Ferner besteht unbeschadet der Bestimmun­
gen des Abs. 3 kein Anspruch auf Familienbei­
hilfe für eines der Kinder, für die nach den Be­
stimmungen des § 2 und des Abs. 1 noch An­
spruch auf Familienbeihilfe gegeben wäre. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 sind nicht 
anzuwenden, wenn sich unter den Kindern, für 
die nach den Bestimmungen des ,§ 2 und des 
Abs. 1 noch Anspruch auf Familienbeihilfe gege­
ben wäre, ein bresthaftes Kind(§ 2 Abs. 1 lit. c) 
befindet. 

§ 4. (1) Soweit gemäß den Bestimmungen der 
§§ 2 und 3 Abs. 1 und 2 Familienbeihilfe zu ge­
währen ist, beträgt sie 
bei einem zu berücksichtigenden Kind 

monatlich .......................... 105 S 
bei zwei zu berücksichtigenden Kindern 

monatlich .......................... 255 S 
bei drei zu berücksichtigenden Kindern 

monatlich .......................... 405 S 
bei vier zu berücksichtigenden Kindern 

monatlich .......................... 605 S 
und erhöht sich für jedes weitere zu berücksich­
tigende Kind um monatlich 200 S. 

(2) Soweit gemäß den Bestimmungen der §§ 2 
und 3 Abs. 1 und 3 Familienbeihilfezu gewähren 
ist, beträgt sie 
bei einem zu berücksichtigenden Kind 

monatlich .......................... 105 S 
bei zwei zu berücksichtigenden Kindern 

monatlich ....... ; .................. 210 S 
bei drei zu berücksichtigenden ,Kindern 

. monatlich ..... ," ................... 360 S 
bei vier zu berücksichtigenden Kindern 

monatlich .......................... 510 S 
bei fünf zu berücksichtigenden Kindern 

monatlich ................ : ......... 710 S 
und erhöht sich für jedes weitere zu berücksich­
tigende, Kind um monatlich 200 S. 

§ 5. Für ein Kind wird die Familienbeihilfe 
nur einmal gewährt. 

§ 6. Personen, die gemäß den Bestimmungen 
des Kinderbeihilfimgesetzes, BGBL Nr. 31/1950. 
in der jeweiligen Fassung, Anspruch auf Kinder­
beihilfe für mehr als zwei Kinder haben wird 
der Ergänzungsbetrag gewährt, wenn 'bei' ihnen 
die Voraussetzungen des § 2, vorliegen. 

§ 7. Soweit gemäß den Bestimmungen des § 6 
der Ergärizungsbetrag zu gewähren ist, beträgt er 
bei drei zu berücksichtigenden Kindern 

m,onatlich .......................... 45 5 
bei vier zu berücksichtigenden Kindern 

monatlich ............... '........... 90 5 
bei fünf zu berücksichtigenden Kindern 

monatlich .......................... 1855 
und erhöht sich für jedes weitere zu berücksich­
tigende Kind um monatlich 95 S. 

§ 8. Für ein Kind wird der Ergänzungsbetrag 
zur Kinderbeihilfe nur einmal' gewährt. 

Abschnitt 11. 

Gemeinsame Bestimmungen zu den 
Bei h i I f e n. 

§ 9. An Stelle des AnsprUchsberechtigten sind 
'zum Bezuge einer Beihilfe die getrennt lebende 
Gattin, die geschiedene' Gattin, die uneheliche 
Mutter und andere Personen sowie Einrichtungen 
berechtigt, wenn diese Personen und Einrichtun­
gen im Bundesgebiet einen Wohnsitz, ihren ge­
wöhnlichen Aufenthalt, Amtssitz oder Sitz haben 
und ihnen die Pflege und Erziehung des Kindes 
überantwortet ist (Bezugsberechtigte). Auf die 
Unterhaltsleistung des Anspruchsberechtigten ist 
die an den Bezugsberechtigten ausgezahlte Bei­
hilfe nicht anzurechnen. Ein Verzicht des An­
spruchsberechtigten auf eine Beihilfe ist rechts­
unwirksam. 

§ 10. (1) Der Anspruch auf Beihilfe beginnt 
mit dem Ersten des Monats, in dem die Voraus­
setzungen für den Anspruch zutreffen. Der An~ 
spruch auf Beihilfe erlischt mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem eine Anspruchsvoraus­
setzung wegfällt. In einem Kalendermonat ge­
bührt eine Beihilfe jedoch nur einmal. 

(2) Für Zeiträume, die vor dem Beginn des 
abgelaufenen Kalenderjahres liegen, werden 
Beihilfen nicht nachgezahlt. 

§ 11. (l)'Beihilfen erhalten nur auf Antrag 
1. Frauen, 
2. Männer 
a) für nicht zu ihrem Haushalt gehörende 

Kinder, 
h) für zu ihrem Haushalt gehörende Kinder, 

wenn das Kind, sofern Familienbeihilfe 
oder der Ergänzungsbetrag in Anspruch 
genommen wird, das 18. Lebensjahr voll­
endet hat oder bresthaft ist, sofern Kinder­
beihilfe in Anspruch genommen wird, das 

'21. Lebensjahr vollendet hat. 
Ferner erhalten Männer den Ergänzungsbetrag 

sowie die Kinderbeihilfe nur auf Antrag, wenn 
sie zu den im' § 1 Abs. lZ. 3 oder in § 1 Abs. 2 
Z. 3 des Kinderbeihilfengesetzes angeführten 
Personen zählen oder den Anspruch auf Kinder-
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beihilfe aus Einkünften aus der gesetzlichen Un­
fallversicherung ableiten. Ebenso erhalten Voll­
waisen die Kinderbeihilfe nur auf Antrag. Ober 
den Antrag entscheidet das nach dem Wohnsitz 
oder dem gewöhnlichen Aufenthalt des An­
tragstellers zuständige Finanzamt. 

(2) Die Bezugsberechtigung (§ 9) wird nur auf 
Antrag zuerkannt. Der vermeintlich Bezugs­
berechtigte kann an Stelle des Anspruchsberech­
tigten die Gewährung einer Beihilfe an diesen 
beantragen. Ober Anträge vermeintlich Bezugs­
berechtigter entscheidet das nach dem Wohnsitz, 
dem gewöhnlichen Aufenthalt, dem Amtssitz 
oder Sitz des Antragstellers zuständige Finanz­
amt. 

(3) Ist der· Anspruch auf Beihilfe oder die Be­
zugsberechtigung zweifelhaft, entscheidet das 
nach Abs. 1 beziehungsweise Abs. 2 zuständig~ 
Finanzamt. 

§ 12. (1) Der Anspruch auf Beihilfe wird durch 
Ausstellung der Beihilfenkarte bescheinigt. Die 
Beihilfenkarte bildet die. Grundlage für die Aus­
zahlung der Beihilfe. 

(2) Soweit die Beihilfenkarte nicht gemäß § 11 
durch das Finanzamt auszustellen ist, hat die 
Gemeinde die Beihilfenkarte auszustellen. 

(3) Stellt die Gemeinde die Beihilfenkarte nicht 
ohne ::.veiteres aus, kann die Ausstellung durch 
das zuständige Finanzamt begehrt werden. 

.(4) Beihilfenkarten, durch die der Anspruch auf 
den Ergänzungsbetrag oder auf Kinderbeihilfe 
bescheinigt ist, sind vom Anspruchsberechtigten 
oder Bezugsberechtigten dem gemäß § 13 Abs. J 
auszahlungsverpflichteten Dienstgeber (der aus­
zahlungsverpflichteten Stelle) zu übergeben. 
Wenn jedoch die Auszahlung des Ergänzungs­
betrages oder der Kinderheihilfe nicht in der im 
§ 13 Abs. 1 vorgesehenen Weise erfolgt, ist die 
Beihilfenkarte dem zuständigen Finanzamt zu 
übergeben beziehungsweise zu überlassen. Die 
Dieristgeber und Stellen sind verpflichtet, be­
stimmte, bei ihnen verwahrte Beihilfenkarten 
auf Verlangen eines Finanzamtes dieser Behörde 
einzusenden. 

(5) Beihilfenkarten, durch die der Anspruch 
auf Familienbeihilfe bescheinigt ist, sind. vom 
Anspruchsberechtigten oder Bezugsberechtigten 
dem zuständigen Finanzamt zu übergeben be­
ziehungsweise zu überlassen. 

§ 13. (1) Die Dienstgeber und Bezüge aus­
zahlenden Stellen des Bundes, der Länder, der 
Gemeinden und sonstiger GebietskörpersChaften 
sind verpflichtet, den Ergänzungsbetrag sowie 
die Kinderbeihilfe gemeinsam mit den Bezügen 
auszuzahlen. Gleiches gilt auch für die Träger 
der gesetzlichen Sozialversicherung, die Träger 
der öffentlichen Fürsorge, die Arbeitsämter, 
ferner für die Stellen, die Bezüge aus der Kriegs­
opferversorgung, aus der Opferfürsorge, oder die 
Kleinrentnerunterstützung auszahlen. 
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(2) Wenn dem Dienstgeber nach seiner wirt­
schaftlichen Lage die Auszahlung des Ergänzungs­
betrages sowie der Kinderbeihilfe nicht zu­
gemutet werden kann, ist er auf Antrag von 
der Auszahlungsverpflichtung zu befreien. Wird 
dem Antrag stattgegeben, ist der· Ergänzungs­
betrag sowie die Kinderbeihilfe durch die Finanz­
landesdirektion auszuzahlen. 

(3) Unterl~ßt der Dienstgeber die Auszahlung 
des Ergänzungsbetrages beziehungsweise der 
Kinderbeihilfe, ohne von der Auszahlungsver­
pflichtung gemäß Abs. 2 befreit zu sein, ist der 
Ergänzungsbetrag beziehungsweise die Kinder­
beihilfe auf Antrag bis zur Entscheidung des 
Finanzamtes über die Auszahlungsverpflichtung 
durch die Finanzlandesdirektion auszuzahlen. 

(4) Ober Anträge gemäß Abs. 2 und 3 sowie in 
Fällen, in welchen die Au§zahlungsverpflichtung 
zweifelhaft ist, ent~cheidet das für die Abfuhr der 
Lohnsteuer zuständige Finanzamt. 

(5) Die im Abs. 1 genannten Dienstgeber und 
Stellen erhalten, sofern de!' Ergänzungsbetrag 
sowie die Kinderbeihilfe von ihnen nicht gemäß 
§ 24 dieses Bundesgesetzes und gemäß § 13 des 
Kinderbeihilfengesetzes aus eigenen Mitteln zu 
decken sind, auf Antrag den Ersatz der im Laufe 
eines Kalendermonats ausgezahlten Ergänzungs­
beträge und Kinderbeihilfen. Der Antrag ist bis 
zum 10. des der Auszahlung der Ergänzungs­
beträge und der Kinderbeihilfen folgenden 
Monats bei dem für die Abfuhr der Lohnsteuer 
zuständigen Finanzamt zustellen. Die ausgezahl­
ten Ergänzungsbeträge und Kinderbeihilfen kön­
nen von den Dienstgebern und Stellen gegen 
ihre fälligen oder fällig werdenden Schuldigkeiten 
an öffentlichen Abgaben (Beiträgen), sofern diese 
beim Finanzamt einzuzahlen sind, einschließlich 
der Lohnsteuer (mit Ausnahme der Sozialver­
sicherungsbeiträge ) verrechnet werden. Die V er~ 
rechnungsanzeige an das Finanzamt gilt als An­
trag. 

(6) Zu Unrecht ausgezahlte Ergänzungsbeträge 
und Kinderbeihilfen sind von den im Abs. 5 ge­
nannten Dienstgebern und Stellen zu ersetzen. 

§ 14. Die Familienbeihilfe ist durch die Finanz­
landesdirektion nachträglich nach Ablauf des 
Kalendervierteljahres auszuzahlen. An Stelle der 
Auszahlung in barem kann die Familienbeihilfe 
auf dem Abgabenkonto des. Anspruchsberechtig­
ten beim Finanzamt gutgeschrieben werden. Die 
Gutschrift kann schon vor Ablauf des Kalender-. 
vierteljahres zu einem innerhalb dieses Zeit­
raumes liegenden Abgabenfälligkeitszeitpunkt 
erfolgen. 

§ 15. (1) Der Anspruchsberechtigte sowie der 
Bezugsberechtigte sind verpflichtet, den Wegfall 
einer Voraussetzung für den Anspruch auf Bei­
hilfe binnen einer Woche, gerechnet vom Tage 
des Bekanntwerdens dieser Tatsache, zwecks 
Richtigstellung der Be}hilfenkarte dem nach 
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seinem Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, 
Amtssitz öder Sitz zuständigen Finanzamt an­
zuzeigen. 

(2) Zu Unrecht bezogene Beihilfen sind zurück­
zuzahlen. Sie. können auf später fällig werdende 
Beihilfen angereChnet werden. 

§ 16. Auf das Verfahren und die Entscheidung 
über den Anspruch auf Beihilfen und über die 
Bezugsberechtigung, die Auszahlung der Bei­
hilfen, die Abrechnung und überprüfung der 
Beihilfengebarung der Dienstgeber und Stellen, 
ferner auf die Vorschreibung und Einhebung von 
Ersätzen zu Unrecht ausgezahlter sowie von 
Rückzahlungen zu Unre91t bezogener Beihilfen 
sind die Verfahrensvorschriften für Bundes­
abgaben sinngemäß anzuwenden. 

§ 17. (1) Die Beihilfen unterliegen nicht der 
Einkommensteuer. 

(2) Der Ergänzungsbetrag sowie die Kinder­
beihilfe gelten nicht als Entgelt im Sinne der 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. 
Der Anspruch auf eine Beihilfe ist nur zugun­
sten des Kindes pfändbar, für das die Beihilfe 
gewährt wird. 

§ 18. Anträge auf Geltendmachung von An~ 
sprüchen auf eine Beihilfe und der Bezugsherech­
i:igung sowie Anträge auf Ersatz ausgezahlter 
Beihilfen sind stempelfrei. 

§ 19. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Be­
stimmungen der §§ 2 bis 15 dieses Bundesgesetzes 
und gegen die Bestimmungen der §§ 1 bis 6 des 
Kinderbeihilfengesetzes, BGBL N r. 31/1950 in 
der jeweiligen Fassung, sind, sofern sie nicht nach 
anderen Vorschriften strenger zu ahnden sind, 
von der örtlich zu~tändigen Bezirksverwaltungs­
behörde (im Bereiche einer Bundespolizeibehörde 
von dieser) alls Verwalttingsübertretungen mit 
einer Geldstrafe bis zu 3000 S oder mit Arrest 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Bei besonders 
erschwerenden Umständen können beide Strafen 
nebeneinander verhängt· werden. 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 VStG.) beträgt 
bei den im Ahs. 1 angeführten Verwaltungsüher­
tretungen zwei Jahre. 

Abschnitt I1I.­

Aufbringung der Mittel. 

§ 20. (1) Der Aufwand an Familienbeihilfe und 
an Ergänzungsbeträgen zur Kinderbeihilfe wird 
vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ge­
tragen, der vom Bundesministerium für Finanzen 
verwaltet wird. Diesem Fonds kommt Rechts­
persönlichkeit nicht zu. 

(2) Die Mittel des Ausgleichsfondsfür Fainilien­
beihilfen werden urabeschadet det Bestimmungen 
des § 24 durch 

a) Beiträge vom Einkommen gemäß den Be­
stimmungen des Bundesgesetzes vom 
7. Juli 1954, BGBL Nr. 152, 

b) Beiträge- von land- ilnd forstwirtschaft­
lichen Betrieben, 

c) Beiträge der Länder (Länderbeiträge), 
aufgebrache 

(3) Die im Abs. 1 unter lit. a und b angeführ­
ten Beiträge sind ausschließliche Bundesabgaben 
im Sinne des § 6 Z. 1 des Finanz-Verfassungs­
gesetzes 1948. 

(4) Die Eingänge an den im Abs. 2 angeführ­
ten Beiträgen sind zweckgebunden für Maßnah­
men im Rahmen des Familienlastenausgleiches. 

§ 21. Ein allfälliger überschuß der Gebar~ng 
des Ausgleichsfonds für Kinderbeihilfe (§ 10 des 
Kinderbeihilfengesetzes) fließt dem Ausgleichs­
fonds für Familienbeihilfen zu. 

§ 22. (l) Der Beitrag von land- und forstwirt­
schaftlichen Betrieben ist 

a) von allen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben im Sinne des § 3 Z. 1 des Grund­
steuergesetzes, 

b) von Grundstücken im Sinne des § 3 Z. 2-
des Grundsteuergesetzes, soweit es sich 
um unbebaute Grundstücke handelt, die 
nachhaltig land- und forstwirtschaftlich 
genutzt werden, - . 

im Ausmaß von 125 v. H. der Beitragsgrundlage 
zu entrichten. Die Beitragsgrundlage hinsichtlich 
der inlit. a angeführten Betriebe ist der für 
Zwecke der Grundsteuer ermittelte Meßbetrag. 
Hinsichtlich der in lit. b angeführten Grund­
stücke bildet die Beitragsgrundlage nicht der für 
Zwecke der Grundsteuer ermittelte Meßbetrag, 
sondern ein besonderer Meßbetrag, der sich nach 
den Vorschriften des Grundsteuergesetzes er­
geben würde, wenn das Grundstück als land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen im Sinne des 
Bewertungsgesetzes bewertet worden wäre. 

(2) Die gemäß Abs. 1 zu entrichtenden Bei­
träge hat das örtlich zuständige Finanzamt zu 
erheben. Für die Veranlagung, Festsetzung und 
Einhebung gelten die abgabenrechtlichen Bestim~ 
mungen. Die Beiträge sind von dem Grundstück­
eigentümer zu entrichten. Die Fälligkeit des Bei­
trages richtet sich nach den Vorschriften des 
Grundsteuergesetzes. 

§ 23. (1) Der Beitrag der Länder (Länder­
beitrag) beträgt 24 S je Kalenderjahr und Landes­
einwohner, soweit dieser das 18. Lebensjahr voll­
endet hat. Der Länderbeitrag wird mit je einem 
Zwölf tel von den monatlichen Vorschüssen auf 
die Ertragsanteile der Länder an den gemein­
schaftlichen Bundesabgaben einbehalten. 

(2) Die Zahl der in Abs. 1 genannten Ein­
wohner bestimmt sich nach dem vom öster~ 
reichischen Statistischen Zentrahiint auf Grund 
der letzten Volkszählung festgestellten Ergebnis. 
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(3) Nach dem Ergebnis der Volkszählung 195~ 
wird der Beitrag der Länder wie folgt fest­
gesetzt: 

Burgenland ......... ; ....... . 
Kärnten ................... . 
Niederösterreich ............ . 
Oberösterreich .............. . 
Salzburg· ................... . 
Steiermark ................. . 
Tirol ...................... . 
Vorarlberg ................. . 
Wien ...................... . 

4,693.608 S 
7,699.104 S 

24,531.144 S 
18,787.704 S 
5,506.632 S 

18,861.048 S 
7,047.144 S 
3,219.384 S 

31,831.080 S. 

(4) Das Bundesministerium für Finanzen hat 
den Beitrag der Länder jeweils nach Vorliegen 
des Ergebnisses einer künftigen Volkszählung so­
wie bei Änderung von Landesgrenzen innerhalb 
des Bundesgebietes durch Verordnung neu fest­
zusetzen. 

(5) :Die Länder sind berechtigt, den auf sie 
gemäß Abs. 3 entfallenden Länderbehrag bis zum 
Höchstausmaß von 30 v. H. auf die Gemeinden 
umzulegen. Der auf die Gemeinden eines Landes 
im Sinne der vorstehenden Ermächtigung allen­
falls umgelegte Betrag ist im Verhältnis der 
Finanzkraft dieser Gemeinden aufzuteilen. Diese 

. wird er.faßt durch die Heranziehung 

1. von 50 v. H. der Ertragsanteile der Ge­
meinden an den gemeinschaftlichen Bundes­
abgaben, 

2. der Grundsteuer von land- und forstwirt­
schaftlichen Betrieben unter Zugrundelegung der 
Meßbeträge des der Beitragsleistung unmittelbar 
vorangegangenen Kalenderjahres und des Hebe-' 
satZes. von 200 v. H., 

3. der Grundsteuer von den Grundstücken 
unter Zugrundelegung der Meßbeträge des der 
Beitragsleistung unmittelbar vorangegangenen 
Kalenderjahres und des Hebesatzes von 200 v.H., 
bei den Erstarrungsbeträgen des doppelten Er­
starrungsbetrages, 

4. 'der Gewerbesteuer vom Gewerbeertrag und 
Gewerbekapital unter Zugrundelegung der Meß­
beträge des der Beitragsleistung unmittelbar 
vorangegangenen Kalenderjahres und des Hebe­
satzes von 250 v. H., abzüglich des für das der 
Beitragsleistung unmittelbar vorangegangene 
Kalenderjahr . veranschlagten ordentlichen Be­
triebsabganges der öffentlichen Krankenanstalten 
der Gemeinden. 

§ 24. (1) Der Bund mit Ausnahme der von ihm 
verwalteten Betriebe, Unternehmungen, Anstal­
ten, Stiftungen und Fonds, ferner die öster­
reichischen Buhdesbahnen und die Post- und 
Telegraphenanstalt haben den Aufwand an Er­
gänzungsbeträgen für ihre Empfänger von 
Dienstbezügen sowie von Ruhe- und Versor­
.gungsgenüssen aus eigenen Mitteln zu decken. 
Der Bund trägt ferherden Aufwand an Ergän­
zungsbeträgen aus eigerielJ Mitteln für die Emp-

11 

fänger von Bezügen aus der Kriegsopferversot­
gung, aus der Opferfürsorge sowie für Personen, 
die Kleinrentrterunterstützung beziehen. 

(2) Die Länder, Bezirke' und Gemeinden mit 
Ausnahme der von' diesen GebietskÖrperschaften 
verwalteten Betriebe, Unternehmungen, Anstal­
ten, Stiftungen und Fonds haben den Aufwand 
an Ergänzungsbeträgen für ihre Empfänger von 
Dienstbezügen sowie von Ruhe- und Versor­
gungsgenüssen aus eigenen Mitteln zu decken, 
die Gemeinden jedoch nur, wenn ihre Einwoh­
nerzahl 2000 übersteigt. Die' Einwohnerzahl be­
stimmt sich nach dem vom österreichischen 
Statistischen Zentralamtauf Grund. der letzten 
Volkszählung festgestellten Ergebnis. 

(3) Die Träger der öffentlichen Fürsorgehaben 
den Aufwand an Ergänzungsbeträgen für die von 
ihnen Befürsorgten aus eigenen Mitteln zu 
decken. 

Abschnitt IV. 

o b erg a n g s b e s tim m u n gen. 

§ 25. Solange die auch auf dem Gebiete der 
Kinderbeihilfe anzuwendenden Bestimmungen 
der §§ 9 bis 13 und 15 bis 19 dieses Bundes­
gesetzes in Geltung stehen; finden die folgenden 
Bestim:mungen des, Kindel'beihilfengesetzes, 
BGBl. Nr. 31/1950 in der jeweiligen Fassung, 
keine Anwendung: 

§ 1 Abs. 4, Abs. 5 zweiter, dritter und vierter 
Satz und Abs. 6, . 

§ 2 Abs. 1 dritter bis letzter Satz und Abs. 2, 

§ 3 Abs. 1 und die 
§§ 4 bis 9. 

§ 26. Die auf Grund des Kinderbeihilfen­
gesetzes ausgestellten Beihilfenkarten 1954/55 
gelten als Beihilfenkarten im Sinne des Ab­
schnittes Ir dieses Bundesgesetzes. 

ARTIKEL 11. 

(5. Novelle zum Kinderbeihilfertgesetz). 

Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1949, 
BGBl. Nr. 31/1950, über Kinderbeihilfen (Kinder­
beihilfengesetz) in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 135/1950, der 2. Novelle zum Kinder­
beihilfengesetz, BGBl. Nr. 215/1950, der 3. No­
velle zum Kinderbeihilfengesetz, BGBL Nr. 161/ 
1951, und der 4. Novelle zum Kinderbeihilfen­
gesetz, BGBl. Nt. 104/1953, wird in folgender 

. Weise geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. aus nichtselbständiger Arbeit (§ 1~ Abs. 1 

des Einkommensteuergesetzes 1953 in der je­
weiligen Fassung); im Falle des Bezuges von Ren­
ten aus der gesetzlichen Unfallversicherung er­
lischt jedoch der Anspruch auf Kinderbeihilfe, 
wenn andere als die in dieser Bestimmung und 
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in Z. 2 und 3 genannten Einkünfte bezogen wer-I 6. Im §, 1 Abs. 5 erster Satz entfallen die 
den, sofern die anderen Einkünfte im Kalender- Worte ,,(einen Angehörigen)". 
jahr den im § 93 Albs. 1 Z.l des Einkommen- 7. § 2 hat zu lauten: 
steuergesetzes 1953 in der jeweiligen Fassung fest- I ,,§ 2. (1) Die Kinderbeihilfe beträgt monat ich 
gesetzten. Freibetrag übersteigen," 105 S f" . d K' d D' K' d b 'h'lf . ur Je es In. le In er el I· e eIner 

2. § 1 Abs. 1 Z.2 hat zu lauten: 
,,2. aus der gesetzlichen Krankenversicherung, 

aus der Arbeitslosenversicherung, aus der öffent­
lichen· Fürsorge, ferner aus der gesetzlichen Ren7 
ten- und Unfallversicherung, soweit es sich nicht 
um bereits unter Z. 1 fallende Rentenbezüge 
handelt," 

3. § I·Abs. 1 Z.3 hat zu lauten: 

,;3., aus der Kriegsopferversorgung, aus der 
Opferfürsorge, aus der Kleinrentnerunterstüt-
~zung; in diesen Fällen erlischt jedoch der An­
spruch auf Kinderbeihilfe, wenn andere als die in 
Z. 1 und 2 und die in dieser Bestimmung genann­
ten Einkünfte bezogen werden, sofern die ande­
ren Einkünfte im Kalenderjahr den im § 93 
Abs. 1 Z. 1 des Einkommensteuergesetzes 1953 in 
der jeweiligen Fassung festgesetzte~ Freibetrag 
übersteigen." . 

4. § 1 Abs.2 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. Vollwaisen, solange sie das 25. Lebensjahr 

nicht vollendet haben, sofern sie nicht selbst Ein­
künfte gemäß § 2 Aibs. 3 des Eirtkommensteuer­
gesetzes 1953 - ausgenommen Lehrlingsentschä­
digung - in einem 500S monatlich übersteigen­
den Betrag beziehen, sich nicht in einer öffent­
lichen Fürsorgeanstalt befinden und für sie nicht 
einer anderen Person Kinderbeihilfe oder Fami7 

lienbeihilfe zu gewähren ist," 

5. § 1 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Die .Kinderbeihilfe wird den im Abs. 1 Z. 1 

bis 3 und im Abs. 22. 3 angeführten Personen 
gewährt, wenn bei ihnen die Voraussetzungen für 
die Kinderermäßigung nach § 46 Abs. 3 des Ein­
kommensteuergesetzes 1953 vorliegen und das 
Kind nicht selbst Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1953 - ausgenommel). 
Lehrlingsentschädigung - in einem 500 S monat­
lich übersteigenden Betrag bezieht. Für Ange­
hörige, für die Kinderermäßigung gemäß § 46 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1953 nicht 
zusteht, wird Kinderbeihilfe gewährt, sofern es 
sich um Kinder, Stief-, Adoptiv- oder Pflege­
kinder handelt, die wegen körperlicher oder gei­
stiger Gebrechen dauernd außerstande sind, sich 
selbst den Unterhalt zu beschaffen, wenn sie vom 
Anspruchswerber überwiegend erhalten werden, 
weder über Einkünfte noch ein erhebliches Ver­
mögen verfüge,n; aus dem der Unterhalt bestrit­
ten werden kann, und nicht· in einer geschlosse­
nen Anstalt, es sei denn· auf Kosten des An­
spruchswerbers, untergebracht sind (bresthafte 
Kinder)." 

Vollwaise beträgt monatlich 105 S. Der Anspruch 
auf Kinderbeihilfe beginnt mit dem Ersten des 
Monats, in dem die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Kinderbeihilfe zutreffen. Der An­
spruch auf Kinderbeihilfe erlischt mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem eine Anspruchsvoraus­
setzung wegfällt. In einem. Kalendermonat ge­
bührt die Kinderbeihilfe jedoch nur einmal. Für 
Zeiträume, die vor dem Beginn des abgelaufenen 
Kalenderjahres liegen, wird die Kinderbeihilfe 
nicht nachgezahlt. . 

(2) Der Anspruchsberechtigte sowie der Bezugs­
berechtigte sind verpflichtet, den Wegfall einer 
Voraussetzung des Anspruches auf Kinderbeihilfe 
binnen einer Woche, gerechnet vom Tage. des 
Bekanntwerdens dieser Tatsache, ihrem Wohn­
sitzfinanzamt zwecks Richtigstellung der Bei-
hilfenkarte anzuzeigen." . 

8. § 11 Abs.l hat zu lauten: 
,,(1) Der Beitrag des Dienstgebers ist von der 

Summe der Arbeitslöhrie (§ 19 Abs. 1 des Eiri~ 
kommensteuergesetzes 1953) zu berechnen, die 
jeweils in einem Kalendermonat an die Dienst~ 
nehmer gezahlt beziehungsweise diesen gewährt 
worden sind, gleichgültig, ob die Arbeitslöhne 
beim Empfänger der Einkommensteuer unterlie­
gen oder nicht (Beitragsgrundlage). Zur Beitrags-· 
grundlage gehören nicht Arbeitslöhne im Sinne 
des § 19 Abs. 1 Z. 2 und 3 des Einkommensteuer­
gesetzes 1953, ferner Entschädigungen, die an 
Lehrlinge gezahlt werden, welche auf Grund 
eines Lehrvertrages eingestellt sind, die Kinder­
beihilfen, die Ergänzungsbeträge zur Kinder­
beihilfe und die Wohnungsbeihilfen. übersteigt 
die Beitragsgrundlage in einem Kalendermonat 
nicht den Betrag von 3000 S, verringert sich diese 
um 1000 S; von dieser Begünstigung sind Dienst­
geber, die juristische Personen sind, ausgeno'm~ 
men." 

9. § 11 Abs. 3 entfällt. 

10. § 13 Abs. 1 hat zu lauten: . 
,,(1) Der· Bund mit Ausnahme der von ihm 

verwalteten Betriebe, Unternehmungen, Anstal­
ten, Stiftungen und Fonds, ferner die Öster­
reichischen Bundesbahnen und die Post- und 
Telegraphenanstalt haben den Aufwand an Kin­
derbeihilfe für ihre Empfänger von Dienst­
bezügen· sowie von Ruhe- und Versorgungs­
genüssen aus eigenen Mitteln zu decken. Der 
Bund trägt ferner den Aufwand an . Kinderbei­
hilfe aus eigenen Mitteln für die Empfänger von 
Bezügen aus der Kriegsopferversorgung, aus ,der 
Opferfürsorge sowie für Personen, die Klein­
rentnerunterstützung beziehen." 

> 
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11. § 13 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Die Länder, Bezirke und Gemeinden mit 

Ausnahme der von diesen Gebietskörperschaften 
verwal~eten Betriebe, Unternehmungen, Anstal­
ten, Stiftungen und Fonds haben den Aufwand 
an Kinderbeihilfe für ihre Empfänger von 
Dienstbezügen sowie von Ruhe- und Versor­
gungsgenüssen aus eigenen Mitteln zudecken, die 
Gemeinden jedoch nur, wenn ihre Einwohner­
zahl 2000 übersteigt. Die Einwohnerzahl be­
stimmt sich nach dem vom österreichischen Sta­
tistischen Zentralamt auf Grund der letzten 
Volkszählung festgestellten Ergebnis. Die Träger 
der öffentlichen Fürsorge haben den Aufwand an 
Kinderbeihilfe für die von ihnen Befürsorgten 
aus eigenen Mitteln zu decken." 

12. § 14 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die Bestimmung des § 1 Abs. 3 erster Satz 

in der am 31. Dezember 1953 gültigen Fassung, 
wonach Kinderbeihilfe Personen gewährt wird, 
wenn bei ihnen die Voraussetzungen für die 
Kinderermäßigung nach § 39 Abs. 4 des Ein-
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kommensteuergesetzes vorliegen, sind weiterhin 
auf die bereits rechtskräftig zuerkannten An­
sprüche auf Kinderbeihilfe für jene Angehörigen 
anzuwenden, für welChe die Voraussetzungen für 
die Kinderermäßigung nach § 46 Abs. 3 des Ein­
kommensteuergesetzes 1953 nicht mehr vor­
liegen." 

13. Die bisherigen Absätze 1 und 2 des § 14 
erhalten die Bezeichnung Absätze 2 ~nd 3. 

ARTIKEL III. 

§ 27. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1955 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist 

a) hinsichtlich des Artikels I Abschnitt I das 
Bundesministerium für Finanzen im Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium 
für Inneres, 

b) hinsichtlich des Artikels I Abschnitte I1, III 
und IV sowie des Artikels II das Bundes­
ministerium für Finanzen betraut. 

Entschließ ung. 

Sollten sich in der Fondsgebarung nennens­
werte überschüsse ergeben, so beantragt der Fi­
nanzausschuß, daß diese je zur Hälfte den Selb­
ständigen und. den Unselbständigen zugute 
kommen. 
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